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Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Die Festsetzung der Warmedammstandards beim Verkauf stadtischer Grundstticke wird auf der
Basis der seit dem 01.05.2014 gultigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) mit folgendem

Wortlaut weitergefuhrt:

,Der spezifische, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogene Transmissi-

onswarmeverlust (H" 1 om.) muss den Wert des Referenzgebaudes gleicher Geometrie,

Nettogrundflache und Ausrichtung (H'r referenzgebaude) 9€maf Energieeinsparverordnung
(EnEV) vom 18.11.2013 um mindestens 35 % unterschreiten.”

Die Verpflichtung zur Einhaltung dieses stadtischen Warmedammstandards wird wie bisher in
die Grundstuckskaufvertrage mit Bauverpflichtung aufgenommen und seine Einhaltung vertrag-
lich abgesichert. Analog werden die Regelungen bei den stadtebaulichen Vertragen und Durch-
fuhrungsvertragen und bei der stadtischen Wohnungsbaugesellschaft angewandt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, fur das Jahr 2016 eine weitere Anpassung der Festsetzung
von Warmedammstandards in Richtung Nullenergie- bzw. Plusenergie vorzubereiten.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Keine Kosten und Folgekosten
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Begriindung:

Ausgangslage

Der Rat der Stadt Minster hat im Jahr 1996 die Festsetzung von Warmedammstandards in den
stadtischen Grundstlickskaufvertragen mit Wirkung zum 01.01.1997 beschlossen. Die erste Fest-
setzung orientierte sich an dem sog. Niedrigenergiehausstandard, der eine deutliche technische
Verbesserung der Neubauten im Rahmen der Warmeschutzverordnung bedeutete.

Mit der Einfihrung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2002 und der Novellierung der EnEV
2009 wurden die bestehenden Festsetzungen an die jeweilige neue Verordnung und die damit
verbundenen geanderten Berechnungsgrundlagen (Referenzgebaudeverfahren) angepasst. Die
damalige Festsetzung forderte, dass der spezifische, auf die warmeubertragenden Umfassungs-
flachen bezogene Transmissionswarmeverlust den Wert des Referenzgebaudes gleicher Geomet-
rie, Nettogrundflache und Ausrichtung gemall Energieeinsparverordnung vom 29.04.2009 nicht
Uberschreiten darf. Mit dieser Festsetzung wurde in der Regel eine Minderung des Energiever-
brauchs um rund 30 % gegeniiber dem gesetzlichen Mindeststandard erzielt.

Ende 2010 wurde die Verwaltung (V/0592/2010 sowie V/0592/2010/E1) beauftragt, ein Konzept flr
die Einflihrung des sogenannten Passivhausstandards auszuarbeiten und legte Ende 2011 mit der
Beschlussvorlage V/0675/2011 den entsprechenden Vorschlag vor. Nach eingehender Beratung
wurde eine Verbesserung auf 35% gegenuber den gesetzlichen Mindestanforderungen an den
baulichen Warmeschutz beschlossen.

Die derzeitige Festsetzung des sogenannten ,Energiesparhauses Minster“ fordert somit, dass der
spezifische auf die warmeubertragenden Umfassungsflachen bezogene Transmissionswarmever-
lust (H'tvom.) den Wert eines Referenzgebaudes gleicher Geometrie, Nettogrundflache und Aus-
richtung (H ' referenzgebaude) 9€MaMR Energieeinsparverordnung vom 29.04.2009 um mindestens 35%
unterschreiten muss. Die Novellierung der EnEV 2014 macht eine Anpassung des oben genannten
Passus erforderlich.

EnEV 2014 — Was hat sich geédndert

Die Novellierung der EnEV 2014 erfolgt in zwei Stufen:
1. Stufe ab dem 01.05.2014
2. Stufe ab dem 01.01.2016

Neu sind seit dem 01.05.2014 die Einfuhrung eines Vereinfachten Berechnungsverfahrens, die
Aufhebung des Verbotes von Nachtspeicherheizungen, die Erweiterung des Austausches von
Heizkesseln auf Anlagen vor 1985 sowie wesentliche Anderungen bei der Erstellung und Kontrolle
der Energieausweise. Zudem wird der Primarenergiefaktor fur Strom von 2,6 auf 2,4 leicht redu-
ziert. Die Anderungen spielen allerdings fiir die Beurteilung der baulichen Anforderungen an
Neubauten kaum eine Rolle, da keine Verscharfung des baulichen bzw.energetischen Standards
erfolgt.

Ab dem 01.01.2016 werden die energetischen Anforderungen fir Wohngebaude und Nichtwohn-
gebaude erhdht. Dabei wird die Anforderung an den sogenannten Jahresprimarenergiebedarf (der
die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes angibt) um 25% verringert. Die Reduzierung des Jah-
resprimarenergiebedarfes wirkt sich nur indirekt auf den baulichen Standard aus, da bei der neuen
Berechnung die Anlagentechnik und der entsprechende Energietrager die entscheidende Rolle
spielen. Zudem wird der Transmissionswarmeverlust an das Referenzgebdude angepasst. Das
bedeutet fir Wohngebaude, dass der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust ab dem 1. Januar 2016 durch zwei Werte begrenzt wird:
primar durch den Transmissionswarmeverlust der Aul3enbauteile der Referenzausfliihrung des
Referenzgebaudes — den sogenannten Ankerwert (H’t Rreferenzgensude) — UNd erganzend durch die
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bisherigen Hoéchstwerte (H'rmax ) in Anlage 1, Tabelle 2 (EnEV 2014). Die neue Ankerwert-
Regelung wird fir die meisten Gebaude eine leichte Verscharfung bedeuten.

Fir Nichtwohngebaude gibt es beziglich der Ausfihrung des Referenzgebaudes sowie die
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten der warmeubertragenden Umfassungsflachen
gemal EnEV 2014 bis Ende 2015 ebenfalls keine Veranderungen. Ab dem 01.01.2016 werden
lediglich die Anforderungen an die Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten fir Neubauten
etwas angehoben, die Ausfihrung des Referenzgebaudes bleibt hiervon unberihrt.

Ferner erfolgt eine weitere Absenkung des Primarenergiefaktors fur Strom (fur den nicht-
erneuerbaren Anteil) auf 1,8. Diese Reduzierung fihrt bautechnisch zu keiner Verscharfung. Sie
bewirkt jedoch, dass strombasierte Warmeerzeuger wie z.B. Warmepumpen in der rechnerischen
Bewertung durch die EnEV in Zukunft deutlich besser abschneiden werden.

Auswirkungen der EnEV 2014 auf den Energiesparhaus-Munster-Standard

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass die Novellierung der EnEV 2014 keine wesentlichen Auswir-
kungen auf die Festsetzung des Warmedammstandards in den Grundstlickskaufvertragen in
Minster hat. Der die baulichen Anforderungen tangierende Transmissionswarmeverlust wird zwar
ab 2016 durch den Bezug auf das Referenzgebdude (H'r referenzgebsude) geringfligig erhoht, diese
Anforderung ist aber bereits seit 2011 BezugsgrofRe fur die Festsetzung des Energiesparhauses
Munster und stellt somit keine Verscharfung dar. Technisch gesehen gelten nach wie vor die bauli-
chen Anforderungen von 2009 fir Neubauten auch in der Zukunft, so dass die erhéhten baulichen
Anforderungen durch die Stadt Minster lediglich fortgefuhrt werden.

Die einseitige Bevorzugung der Anlagentechniken durch die EnEV insbesondere der Warmepum-
pentechnik (durch die Reduzierung des Primarenergiefaktors fir Strom auf 1,8) ist nicht zielflih-
rend, da somit weiterhin Wohngebaude mit einem hohen Energiebedarf errichtet werden kénnen
und nur theoretisch Uber den Primarenergiefaktor eine Reduzierung erfolgt. Der wichtigste Grund-
satz eines wirkungsvollen Klimaschutzes - die Reduzierung des Energiebedarfes - wird damit in
der EnEV nach wie vor vernachlassigt und die Notwendigkeit der kommunalen Festsetzung des
Warmedammstandards bestarkt.

Um den Einfluss der Novellierung der EnEV 2014 detaillierter beurteilen zu kénnen, wurde das in
der Beschlussvorlage V/0675/2011 verwandte Beispielgebaude mit unterschiedlichen Anlagensys-
temen entsprechend den Anderungen der EnEV 2014 und 2016 berechnet und die Ergebnisse in
Abbildung 1gegeniber gestellt. Wie der Grafik zu enthnehmen ist, wird der Primarenergiebedarf von
2009 auf 2016 bei gleichbleibenden Warmedammstandards unter Berlcksichtigung der verwende-
ten Anlagentechnik insgesamt sinken. Bei Verwendung von Gasbrennwerttechnik, Holzpellets oder
Fernwarme weniger und bei der Warmepumpentechnik mehr auf Grund der erheblichen Verbesse-
rung der Stromfaktoren wie oben dargestellt. Betrachtet man die zulassigen Grenzwerte des spezi-
fischen Jahresprimarenergiebedarfs der EnEV 2009 (mit 75,7 W/m?K) und 2016 (mit 54,3 W/m?K)
fur das gewahlte Beispielgebaude so wird deutlich, dass nach wie vor flr deren Erreichung das
Energiesparhaus Minster mindestens mit einer Gasbrennwertanlage mit Solarunterstitzung aus-
gestattet sein muss. Fur die Festsetzungen des Energiesparhauses bedeutet die Novellierung der
EnEV 2014 daher auch Uber das Jahr 2016 hinaus keine Verscharfung.
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Abb.1: Gegenuiiberstellung unterschiedlicher Anlagensysteme unter Anwendung der Anforderungen Qp ge-
mafR EnEV 2009 und 2016 (solar = Warmwasser mit Solarunterstiitzung; BW = Brennwertkessel)

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Festsetzung fir das Energiesparhaus Minster mit aktua-
lisierten Baukosten und einer Anpassung der Zinssatze stellt sich ebenfalls positiv dar. Das bedeu-
tet, die kommunalen Anforderungen fuhren auch zukinftig zu keiner erhéhten wirtschaftlichen Be-
lastung fir die Bauherren, so dass die Festsetzung auch weiterhin ohne zusatzliche Investitions-
kosten einzuhalten ist.

Zusammenfassung

Die einseitige Fokussierung der EnEV 2014 auf die Anlagentechniken (insbesondere der Warme-
pumpentechnik) ist nicht zielfhrend, da weiterhin Wohngebaude mit einem hohen Energiebedarf
errichtet werden kénnen und nur theoretisch Gber den Primarenergiefaktor eine Reduzierung er-
folgt. Der wichtigste Grundsatz eines wirkungsvollen Klimaschutzes die Reduzierung des Energie-
bedarfes wird dabei in der EnEV nach wie vor vernachlassigt. Die Festsetzung des Warmedamm-
standards in den stadtischen Grundstlickskaufvertragen und stadtebaulichen Vertragen in der
Stadt Minster sollte daher beibehalten werden, um sicherzustellen, dass auch weiterhin Wohnge-
baude und Nichtwohngebdude mit wohnahnlicher Nutzung > 19° Raumtemperatur wie z.B. Pra-
xen, Biro- oder Dienstleistungsgebdude mit einem niedrigen Energiebedarf in Mlnster errichtet
werden. Beim aktuellen Passus muss in Hinblick auf die EnEV 2014 lediglich das Bezugsdatum
aktualisiert werden (Anderungen unterstrichen und kursiv).

Der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene
Transmissionswarmeverlust (H't o) muss den Wert des Referenzgebaudes
gleicher Geometrie, Nettogrundflache und Ausrichtung (H't Rreferenzgebsude) 9€-
maf Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) vom 18.11.2013 um mindestens
35 % unterschreiten.
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Um auch weiterhin einen moéglichst hohen Anteil gut geddmmter Geb&aude in Minster zu erreichen,
als auch gleiche Rahmenbedingungen fir alle Bauherrinnen und Bauherren zu gewahrleisten, soll
die Festsetzung weiterhin sowohl in stadtischen Grundstlickskaufvertragen als auch in die stadte-
baulichen Vertrage und Durchfihrungsvertragen aufgenommen werden.

Da die Regelungen der EnEV 2014 bereits Uber das Jahr 2016 hinausgehen, ist davon auszuge-
hen, dass eine weitere Novellierung erst im Jahr 2017 oder 2018 erfolgt. Im Sinne eines aktiven
Klimaschutzes sollte die Chance der weiteren baulichen Ertlichtigung der Wohngebaude in Mins-
ter nicht verpasst werden. Zukinftige Uberlegungen zur weiteren Verbesserung der kommunalen
Festsetzungen kénnten in Richtung der Umsetzungen eines Plusenergiehauses mit hohem bauli-
chen Warmeschutz gehen. Das sogenannte Plusenergiehaus weist nicht nur eine effiziente Anla-
gentechnik auf, sondern besticht auch durch einen guten bis sehr guten Dammstandard erganzt
mit der Nutzung erneuerbarer Energien, um das Gebaude in der Gesamtbilanz zum Energieprodu-
zenten zu machen. Es ist daher sinnvoll, fir das Jahr 2016 eine weitere Anpassung der Festset-
zung von Warmedammstandards in Richtung Nullenergie- bzw. Plusenergie vorzubereiten.

i.V.

gez.
Thomas Paal
Stadtrat

V/0092/2015



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

